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Pflichtenheft für die Organisation  

von 
 

 

Qualifikationsturnieren 

U17/U20/senior 
 

Reglement 

des Schweizerischen Fechtverbands 
Saison 2020/2021 

 
(im Zweifelsfall gilt die französische Version als 

rechtliche Grundlage) 
Dieses Pflichtenheft kann je nach COVID-19-Situation 

variieren  

 
 
 
 
Jeder Fechtclub, der ein Turnier im Rahmen des CNJ organisiert, muss den Richtlinien von Swiss 
Fencing befolgen. 
 
Ab der kommenden Saison 2014/15 wird Swiss Fencing Personen beauftragen, welche die 
Turnierorganisatoren beraten können, sich vor Ort einen Überblick verschaffen und anschliessend 
einen Rapport zur Analyse an Swiss Fencing senden. Im Falle bedeutender Missachtungen des 

Pflichtenheftes behält sich Swiss Fencing vor, die Turniere in Zukunft an andere Organisatoren zu 
vergeben. 
  
 

1 – Turnieranmeldung  
Turnierprogramm (und Anmeldeformular) sind vom Organisator mindestens 3 Wochen vor dem 
Turniertermin an die Swiss Fencing angeschlossenen Fechtclubs zu senden. 

Nur Anmeldungen, welche via Ophardt-System erfolgen, werden akzeptiert.  
Ausgenommen sind Anmeldungen ausländischer Fechter, welche keinen Ophardt Zugang haben. 

Einschreibefrist: der letzte Mittwoch vor dem Turnier.  
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2 – Lizenzen 
Zu den Turnieren im Rahmen des CN werden normalerweise alle Fechter zugelassen, welche im 
Besitze einer gültigen Lizenz sind. Angesichts der aktuellen Situation (COVID-19) sind für den ersten 

Wettkampf von Morges U17/U20 (5./6.09.2020) nur Athleten mit Wohnsitz in der Schweiz 
zugelassen, die bei einem Schweizer Klub mit Schweizer Lizenz registriert sind (Mitgliedsbeitrag 
bezahlt). 
 

 

3 - Lizenzkontrolle 
Fechter, die am Turniertag nicht zur angegebenen Zeit zur Lizenzkontrolle erscheinen, werden 
gestrichen. 
 

 

4 – Einschreibegebühr 
Die Einschreibegebühr eines Turniers darf CHF 25.- pro Fechter nicht überschreiten. Die Beträge 
sind jeweils direkt am Turnierort zu bezahlen. 
 
CHF 5.- für jeden einzelnen eingeschriebenen Fechter sind an Swiss Fencing zu bezahlen. Nach der 
Registrierung der Resultate sendet das Zentralsekretariat von Swiss Fencing dem Turnier-organisator 
die entsprechende Rechnung. Die Gebühr ist sowohl für Schweizer wie auch für ausländische Fechter, 

welche am Turnier teilnehmen zu bezahlen. Es werden keine Ausnahmen genehmigt. 

 
 

5 – Zeitplan 
Sonntags darf der Turnierbeginn nicht vor 09.00 Uhr sein und das Turnierende muss spätestens 
um 17.00 Uhr festgelegt werden.  
 

 

6 – Turnierverlauf 
1 Vorrunde, Poule von 6 oder 7 Fechtern (keine Ausgeschiedenen) 

In erster Linie werden die Poules anhand der Rangliste der „Qualifikationsturniere“ zusammen-
gestellt. 
Anschliessend werden Fechter, welche in dieser Rangliste nicht klassiert sind, anhand der Rangliste 

des CN in die Poules eingefügt. 
Verschiebung zwischen Fechtern desselben Clubs. 
Direktausscheidung ohne Repêchage 

Der dritte Rang wird nicht ausgefochten 
 
 
7 – Kategorien – Waffen – Treffer – Dauer der Gefechte  
 

Kategorien Waffe 

Degen 

Waffe 

Florett 
Säbel 

Treffer Dauer der 

Gefechte 

   Poule         Tableau Poule      Tableau 

Senioren 5er Klinge 5er Klinge     5                   15 3’                3x3’ 

U20 5er Klinge 5er Klinge     5                   15 3’                3x3’ 

U17 5er Klinge 5er Klinge     5                   15 3’ 3x3’ 

 
 

8 – Directoire technique 
Vor Beginn des Wettkampfes bestimmt der Organisator ein Directoire Technique (DT) 
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• Das DT setzt sich aus 3 Personen zusammen (Organisator, Maître d’armes, Kampfrichter (FIE 
oder FIE-Kandidat, wenn möglich), welche fähig sind, in jeder Situation spontan einzugreifen 
und zu handeln. 

• Das DT muss während dem gesamten Wettkampf für Ordnung und Disziplin sorgen. 
• Die Entscheidungen des DT sind umgehend umzusetzen. 

 

 

9 – Kampfrichter  
Jeder Organisator muss mehr Kampfrichter als die Anzahl der Pisten einplanen, um Wartezeiten zu 
vermeiden. 

Vor Turnierbeginn sind die Kampfrichter zu einer Informationssitzung einzuberufen.  
Der Organisator prüft, ob die Kampfrichter ihrer Aufgabe gerecht werden. 
 

Die Kampfrichter erhalten einen Bon für mindestens einen Imbiss/eine Mahlzeit und 2 Getränke. 
Der Turnierorganisator stellt ihnen zusätzlich auch Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure in 
Flaschen sowie Becher zur Verfügung, sodass sie im Laufe des Tages ihren Durst stillen können. 
  
Die Kampfrichter mit einer SFV Lizenz werden gemäss den aktuellen Tarifen, nach Vorweisung der 
gültigen SFV Lizenz, entschädigt.  

 
Wird die Regel betreffend den Kampfrichtern nicht eingehalten, so wird die Anzahl der 

Fechter, welche die Anzahl für die zur Verfügung gestellten Kampfrichter überschreitet, 
vom Turnier ausgeschlossen.  
 
 

10 – Publikum 
Der Zugang zu den Pisten ist ausschliesslich den Fechtern, den Kampfrichtern im Einsatz, 
den Trainern und Hilfstrainern (letztere mit Namensschild) vorbehalten. 
 
Wenn eine Absperrung der Pisten nicht möglich ist, muss der Zugang zum Pistenbereich 

(Saal) für das Publikum gesperrt werden. 
 
Alle am Wettbewerb teilnehmenden oder anwesenden Personen müssen jederzeit das Schutzkonzept 

des Veranstalters und die allgemeinen Richtlinien für den Sport nach der Lockerung der Massnahmen 
(22.06.2020) respektieren. 
 
 

11 – Finale und Preisverleihung 
Beide Finalisten, sowie deren Trainer und Club sollen vorgestellt werden.  

 
Der Video-Beweis ist bei den Finals bzw. in der Schlussphase der Gefechte erlaubt, damit alle 
Gefechte der gleichen Runde davon profitieren können. Diese Massnahme trägt dazu bei, den 
Qualitätsstandard bei den Schweizer Kamprichtern zu verbessern und den Organisationsstandard bei 
den Wettkämpfen zu erhöhen, ist aber keinen falls obligatorisch. 
 
Es muss nicht abgewartet werden, bis alle Finalisten aller Kategorien bekannt sind, um mit einem 

Finale zu beginnen. 

Die Preisverleihung findet im direkten Anschluss an den jeweiligen Final statt. 
Preise sind mindestens für die ersten 4 Fechter jeder Kategorie im Einzel und mindestens für 
die erste Mannschaft bei Mannschaftsturnieren vorzusehen. 
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12 - Sponsoring 
Gibt es einen offiziellen Sponsor des Circuit National, so muss der Organisator dessen Werbebande 
gut sichtbar anbringen. Hat der Turnierorganisator eigene Sponsoren, so sind diese erlaubt, solange 

die Regeln des offiziellen Sponsoring-Reglements von Swiss Fencing und der FIE eingehalten werden.  
 
 

13 – Abbau der Pisten 
Im Interesse der Fechter sollen die Pisten nicht vor dem letzten Finale abgebaut werden. 
 
 

14 – Eingabe der Resultate 
Der Turnierorganisator speichert die Resultate direkt im System Ophardt ab. 

Für die Benutzer :  

• des Systems « Engarde » im Format PDF und xml 

• des Systems « Ophardt » im Format PDF und E?? 
 

Andere Informatiksysteme werden nicht akzeptiert! 

 

Eine Version der Resultate ist als PDF per Mail bis spätestens am Mittwoch nach dem Wettkampf an 
das Sekretariat von Swiss Fencing zu senden: info@swiss-fencing.ch. 

 

 

 

 

 Swiss Fencing 

(aktualisiert am 31.08.2020) 

 


